
 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
 
Mit der Einführung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs verändert sich auch 
die Organisation der Ferienbetreuung. Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/27 
eingeschult werden und die OGS besuchen, haben künftig einen gesetzlichen 
Anspruch auf Ferienbetreuung. Dieser umfasst bis zu acht Wochen pro Jahr mit 
einer täglichen Betreuungszeit von bis zu acht Stunden. Im 
Schuljahr 2029/2030 gilt dieser Anspruch für alle Schüler:innen der Klassen 1 bis 4. 
 
Der HSC 08 unterstützt diese Neuausrichtung ab dem 01.08. mit einem 
ergänzenden Ferienbetreuungsangebot außerhalb der Schule. Das Angebot 
richtet sich an Kinder der 1. bis 4. Klassen und bietet verlässliche Betreuung in 
einem sport- und bewegungsorientierten Umfeld. 
Es ist eine Priorisierung der Anmeldungen vorgesehen. Dieses Ferienangebot ist 
wochenweise buchbar. 
 

1. Schüler:innen mit Rechtsanspruch 
Alle Kinder, die im Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden. 

2. Geschwister von Schüler:innen mit Rechtsanspruch 
Diese Prioritätsstufe gilt für Geschwister von Kindern der ersten Prioritätsstufe. 

3. Schüler:innen mit OGS-Anmeldung, jedoch ohne 
Rechtsanspruch 
Alle Kinder mit einer gültigen OGS-Anmeldung, die nicht zur ersten 
Prioritätsstufe gehören. 

4. Schüler:innen in der Übermittagsbetreuung 
Kinder, die an der Übermittagsbetreuung teilnehmen. 

5. Übrige Schüler:innen der Klassen 1-4 
Alle weiteren Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4. 

6. Schüler:innen im Übergang in die Klasse 5 
Diese Prioritätsstufe betrifft Kinder, die nach den Sommerferien die 5. Klasse 
besuchen. Eine Betreuung ist hier ausschließlich in den Sommerferien 
möglich. 
 

Weitere Informationen zur Ferienbetreuung der Stadt Hamm findet ihr hier.  
 
Wir hoffen, dass Euch diese Informationen weiterhelfen konnten.  
 
Bei weiteren Fragen könnt ihr Euch gerne per Mail (feriencamp@hsc08.de) oder 
telefonisch (02381 87 10 100) an uns wenden. 
 
Euer Team des HSC-FerienCamp 
 

https://www.hamm.de/ferienbetreuung

